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Niederschrift

über die am Mittwoch, 30.10.2024 um 19:00 Uhr stattgefundene Sitzung des Gemeinderates Deutsch
Goritz.

Tagesordnung:

1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) Bericht des Bürgermeisters
3) Fragestunde gemäß Steiermärkischer Gemeindeordnung
4) Genehmigung der letzten Niederschrift

vc_>m
05.09.2024

__

5) Beratung und Beschlussfassung der Änderung des Ortlichen Entwicklungskonzeptes 0.08.‚

12)

13)
14)
15)

16)
17)

Puntigam — Weixelbaum — Ost, KG Weixelbaum 3) Beschluss über die Wiederaufnahme des
Verfahrens b) Behandlung der Versagungsandrohung und Einwendungen im Rahmen der
Anhörungen 0) Beschluss der Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes 0.08, Puntigam —

Weixelbaum — Ost, KG Weixelbaum
Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes 0.27, Puntigam
— Weixelbaum — Ost, KG Weixelbaum 3) Beschluss über die Wiederaufnahme des Verfahrens, b)
Behandlung der Versagungsandrohung und Einwendungen im Rahmen derAnhörungen
Beratung und Beschlussfassung über die vorliegenden Einwendungen und Stellungnahmen in

gesammelter Form (EN BLOG) - Beschluss des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 1.00 und des
Flächenwidmungsplanes 1.00

Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der Auflage und Anhörungen eingebrachten
Einwendungen und Stellungnahmen urn Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 und
Flächenwidmungsplan 1.00.

Beratung und Beschlussfassung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 1.00 der Gemeinde
Deutsch Goritz.

Beratung und Beschlussfassung über den Flächenwidmungsplan 1.00 der Gemeinde Deutsch
Goritz.

Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung der Zustandserhebung der Kanalisation im
Gemeindegebiet der Gemeinde Deutsch Gorit in den Ortsteilen Oberspitz, Haselbach, Salsach und
Weixelbaum.
Beratung und Beschlussfassung über die Fortführung der Klimaenergiemodellregion Gnas — St.
Peter/Ottersbach - Deutsch Goritz.

Beratung und Beschlussfassung über einen Grundstücksverkauf in der KG Deutsch Goritz.
Beratung und Beschlussfassung über den Grundstücksverkauf in der KG Ratschendorf.
Beratung und Beschlussfassung gemäß 5 40 Abs. 5 Stmk. Gemeindeordnung 1967 idgF wird der
Antrag an die Steiermärkische Landesregierung gestellt, die Angelegenheiten der örtlichen
Baupolizei betreffend gewerbliche Betriebsanlagen uauf die zuständige Bezirk
Allfälliges
Vertraulich — Beratung und Beschlussfassung über Personalangelegenheitenes

Anwesende: (®); NichtAnwesende: (El)
_X] Bgm.Dl David Tischler ngm. Kaufmann Gerhard @ Kass. Mag. Schuster H. —

@ Pock Rudolf [] Baumgartner Sebastian — @ Gangl Andrea —

entschuldigt
IX] Schlein Reinhard Ü Adelheid Reisacher — {XI Alfred Wonisch —

entschuldigt
@ Lackner Andreas — @ Rauch Heinrich IX Graßl Stefan —

Martina HatzI-Riedrich BA
MA

[2] Lafer Benjamin E] Altenburger Josef

Ortsvorsteher
[:| [] Hirtl Franz

P24-3533

@ Dietmar Kreindl
[] Neil Rudolfjun. Ü Emmerich Pfeiler

[] Neuhold Eduard @ Posch Roman [:| Pock Alfred
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TO 1) Begrüßung und Feststellung der Beschiussfähigkeit
Bürgermeister Di David Tischler begrüßt alle anwesenden Gemeinderäte zur heutigen
Gemeinderatssitzung. Weiters wird Frau Maria Haas, alle anwesenden Ortsvorsteher, sowie alle
anwesenden Zuhörer zur heutigen Gemeinderatssitzung begrüßt. Entschuidigt für die heutige
Gemeinderatssitzung sind GR Sebastian Baumgartner und GR Adelheid Reisacher. Nachdem die
ordnungsgemäße Einladung und Beschiussfähigkeit festgestelltworden ist, wurde in die Tagesordnung
eingegangen.

Bürgermeister Di David Tischler fragt, ob es Fragen und Stellungnahmen zur Tagesordnung gibt— keine
Anfragen

TO 2) Bericht des Bürgermeisters

. Letzte GR—Sitzung 05.09.2024
0 Fiäwi
o Bericht8chulbusabholung

- 9.09. Termin Hütter
a 16.09. Termin Rabensteiner Sbidi

0 Allgemeine Situation SpeedConnect
Allgemeiner Austausch Giasfaserausbau
3. Fördercaii speziell für 80, Stmk bei letzten durchgefaiien
Variantenbesprechung am 4.11

- Ansuchen Fördercail
. 19.09. Gemeindetag Oberwart
. 23.09. Vorstandssitzung Steirisches Vulkanland
- 24.09. Tourismusverband-Kommissionsitzung Mureck
. 1.10. KEM-Besprechung in St. Peter

0 Maßnahmen und gemeinsame Aktivitäten nochmals abstimmen
o Weiterführung

. 4.10. Vorstandssitzung

. 18.10. Besprechung mit Community Nurses (GR Lackner; BGM Edler)
o Projektende 31.12, Koordinierung Abschluss

. 21.10. Musikschulausschusssitzung Mureck

. 23.10. Überreichung großes Ehrenzeichen des Landes Stmk an Bgm a.D. Tomschitz

. 23.10. Termin mit LR Kornhäusl mit BGi\/Is von Community Nurses Gemeinden

. 25.10. Termin STED+Verkehrspianer Kreuzung Weixelbaum

000

Update Schulzentrum:
Schriftliche Zustimmung seitens LH eingelangt
Vergabeverfahren von Hohenberg wurde bereits eingeleitet:
Termineviso GR Sitzungen (vorbehaltlich)

21.11. und 12.12.

Freitag 22.11. Wahlsitzung 17:00
19.11. 18:00 Uhr Schulausschusssitzungen

TO 3) Fragestunde

GR Martina Hatzi—Riedrich: Betreffend Planung Schulzentrum wird angefragt, ob die Architekten
betreffend Spielplatzplanung informiert wurden.
Bgm. Di David Tischler: im jetzigen Verfahren wird der Architekt beauftragt und Wenn der Architekt
besteiltwurde, kann mit der Planung begonnen werden.
GR Andreas Lackner: Der Breitbandausbau wird mit 45 Millionen Euro gefördert — ist die Gemeinde
Deutsch Goritz im Förderprogramm berücksichtigt?
Bgm. Di David Tischler: Am Montag, 04.11.2024 findet eine Besprechung mit Spidi statt— im Anschluss
daran muss betreffend Förderantrag und Eigenmittelanteil eine Entscheidung getroffen werden.
GR Andreas Lackner: Wie sieht die weitere Vorgangsweise betreffend B 69 Kreuzung Scherr in

Weixeibaum aus bzw. ist der Radweg mitgepiant?
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Bgm. DI David Tischler: Der Kreuzungsbereich ist in Planung. Der Zusammenschluss Geh/Radweg
zwischen der Stadtgemeinde Mureck und der Gemeinde Deutsch Goritz ist eine finanzielle
Herausforderung. im Frühjahr2024 wurden mit der Stadtgemeinde MureckGespräche geführt, aber ein

Konzept ist vorhanden.
GR Reinhard Schlein: Wie sieht die Aiternativplanung an der B 69 aus?
Bgm. Di David Tischler: Beim Denkmal in Weixelbaum fährtman rechts vorbei + Linksabbieger Richtung
Radochen ist geplant — Einfahrten müssten geschlossen werden — es folgen weitere Besprechungen.
GR Josef Altenburger: Wie sieht die weitere Vorgangsweise betreffend Hydranten aus?
Bgm Di David Tischler: Wird unter dem Tagesordnungspunkt vertraulich behandelt.

TO 4) Genehmigung der letzten Niederschrift vom 05.09.2024

Die Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 05.09.2024 ist allen Gemeinderäten mit der
Einladung zeitgerecht zugesandt worden. Auf eine Verlesung konnte somit verzichtet werden.
Bgm. DI David Tischler fragt, ob es dazu irgendwelche Fragen oder Stellungnahmen gibt.
Da es keine Fragen seitens des Gemeinderates gibt, stellt Bgm. DI David Tischler den Antrag die
Niederschrift vom 05.09.2024 (öffentlich und vertraulich) ohne Änderungen zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

TO 5) Beratung und Beschlussfassung der Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 0.08,
Puntigam — Weixelbaum - Ost, KG Weixelbaum 3) Beschluss über die Wiederaufnahme des Verfahrens
b) Behandlung der Versagungsandrohung und Einwendungen im Rahmen der Anhörungen 0)
Beschluss der Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes 0.08, Puntigam — Weixelbaum — Ost, KG
Weixeibaum

Bürgermeister Di David Tischler berichtet, dass die Unterlagen betreffend FWP—Änderung 0.27 und
ÖEK Änderung 0.08 —— Puntigam — Weixelbaum — Ost, KG Weixeibaum, sowie auch die Unterlagen
betreffend Versagungsandrohung und Einwendungen im Rahmen der Anhörungen seitens der
Raumplanerin übermitteltwurden. Die vorliegenden Unterlagen werden vom Bgm. DI David Tischler
erläutert und veriesen. Die vorliegenden Unterlagen betreffend ÖEK — Änderung 0.08 und FWP—

Änderung 0.27 Puntigam — Weixelbaum Ost, KG Weixeibaum, sowie die Behandlung der
Versagungsandrohung und Einwendungen im Zuge der Auflagen, welche von der Raumplanerin Di
Andrea Jeindl erstellt wurden, werden ais Beilage A beigelegt und bilden einen integrierten Bestandteil
dieser Niederschrift.

3) Beschluss über die Wiederaufnahme des Verfahrens — Änderung des Örtlichen
Entwicklungskonzeptes 0.08 — Puntigam — Weixeibaum — Ost, KG Weixelbaum

Nach eingehender Beratung und Diskussion stellt Bürgermeister DI David Tischler den Antrag über den

Tagesprdnungspunkt 6 a) — Beratung und Beschlussfassung über die Wiederaufnahme des Verfahrens
OEK—Anderung 0.08 Puntigam —- Weixeibaum — Ost, KG Weixelbaum.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

b) Dehandlung der_Versagungsandrohung und Einwendungen im Rahmen der Anhörungen —

Anderung des Ortlichen Entwicklungskonzeptes 0.08, Puntigam — Weixelbaum —— Ost, KG
Weixelbaum.

Betrifft: ÖEK-Änderung 0.08 und FWP-Änderung 0.27

Puntlgam _. Welxelbaum-Ost, KG Weixelbaum
Stellungnahme zur Versagungsandrohung!Mängelbekanntgabe
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1) MängelmitteIiungl\lersagungsandrohung der Abt. 13, Bau- und Raumordnung,
Mag. Tarina Ecker, Graz, 08.05.2024‚ 132 AET13-7'887i2024-9

Zur vorgelegten ÖEK-ÄncierungVF 0.08 sowie der gieichzeitig vorgelegten Fiächenwidmungspianänderung
VP 027 wird nach rechtiicher und fachlicherPrüfung der Unterlagen mitgeteilt, dass der Genehmigung derzeit

nachfolgende Mängei entgegenstehen:

Versagunqsandrohung Pkt 11

1. Es ist festzuhaiien, dass hinsichtiich des für den ggsi. Änderungsbereich festgeiegten räumiichen Leitbildes augenscheinlich
keine Anhörung der Dienststellen des Amtes der Stmk. Landesregierung erfolgt ist. Laut der voriiegenden Unteriagen ist

isdigiich eine Anhörung (nach Beschiussiassung) der betroffenen Grundeigentümer erfaigi. Es is! samii von einem

Verfahrensmangelauszugehen.

Behandlung:
Es erfolgt eine Anhörung der Dienststellen des Amtes der Stmk. Landesregierung und wird der

Verfahrensmangel damit behoben.
Der Versagungsandrohungwird daher in diesem Punkt stattgageben.

Antrag durch Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Versagungsandrohung Pkt 2:

2. Von der Abieilung 14, Ref. WassemfirischafiiichePlanung wurde mit Schreiben vom 23.05.2023, GZ: ABT‘id—384919/2022- 14,

nachfolgendeSieiiungnahmeabgegeben:

„Fläche Diff.—Nr. 440, WeixeibaumOst: EineHochwassergefährdungkann nicht ausgeschiossenwerden. Die wasserwirischaftiichen

Voraussetzungenfür eine Bauiandiesilegung liegen mangels beurieiiungsiähigerUnferiagennicht vor und ist mittels entsprechender

UntersuchungdasAusmaß der Hachwassergefähra‘ung zu enniiiein."

Seite 1

Die Behandiungder ggsi. Einwendung in den nunmehr vorliegendenUnteriagen isijedenfaiisnicht ausreichend, da den geiäiigten

Ausführungen mengeis Vadiegens einer Untersuchung der Abi!usssiiuaiion augenscheinlich keineriei fachiich fundierte

Grundiegenforschungzugrunde liegt. Die ergänzienRegelungenim räumiichen Leitbildbzw. im FWP hinsichtlich der Erforderlichkeii

einer Hachwasseruniersuchungsind nicht ausreichend.

Mit Verweis auf 5 28 Abs. 2 SIROG 2010 wird festgehalten, dass ein Nachweis der grundsätzlichen Bauiandeignung

jedenfalls bereits vor Ausweisung der jeweiligen Flächen zu erbringen ist und einen wesentlichen Bestandteil der

Grundlagenforschung darstellt.

Behandlung:
Die Grundiagenerhebung wurde mittlerweile durchgeführt und festgestellt. dass eine

Hochwassergefährdung vorliegt und mit ausreichend Ratentionsreum eine Hochwasserfreistellung
möglich ist. Ein Wasserrechtiiches Einreichprojekt konnte allerdings noch nicht fertiggestellt
werden. aus weichem ersichtlich wäre, welche Fläche nun im Detail als Retentionsraum benötigt
wird. Als Zwischeniösungwird daher eine Ausweisung als zeitlich folgende Nutzung durchgeführt.
Zur Dokumentation liegt eine Projektbeschreibung des Büros Lugitsch&Partner‚ Feldbach. vom
12.07.2024 bei.

Die zeitlich—foigende Nutzung (lndustriegebiet) tritt nach erfolgter Hochwasserireisteiiung in Kraft.
Der Versagungsandrohung wird daher in diesem Punktstattgegeben.

Antrag Bgm. Di David Tischler
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
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Versagungsandrohung Pkt 3:

3. Aus raumordnungsiechiicher Sicht ist das Gebiet bauiicher Entwicklung in jenen Bereichen, weiche direkt an die

iandv�rfschafiiiche Vorrangzone gemäß REPRO Südosisieiennan'r 2076 angrenzen, mit einer absoluten siediungspoiiiischen

EniwickiungsgrenzeNr. 2 „Nuizungsbeschränkungen aufgrund übergeordneierPlanungen und Sichersieiiung anderer Planungen“

abzug.renzen.

Behandlung:
Die Begründung der absoluten siedlungspoiitischen Entwickiungsgrenze wird auf Nr. 2 —

„Nutzungsbeschränkungen aufgrund übergeordneier Planungen und Sicherstellung anderer

Planungen“ geändert.
Der Versagungsandrohung wird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Versegungsandrohung Pkt 4:

4. Die in 5 4 des ÖEK-Woriieuts angeführteFomruiierung„Geiiungsbereich 1: Teil nördiich der 869" werden in Frage gestellt. Aus

raumordnungsfachiicherSich! ist im ggsi. Paragraphen jedenfallsdie Nummerierung des ggsi. räumlichen Leitbildes („i.2r“)
anzuführen.

Behandlung:
Die Räumiichen Leitbilder erhalten eine fortlaufende Nummerierung. Die gegenständiiche Fläche
wird in den Geltungsbereich für das ailgemeine Räumiiche Leitbild für Gewerbe und industrie

miteinbezogen und wird dieses eis Nr. 1 geführt.
Der Versagungsandrohung wird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
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Vereegungsandrohung Pkt 5:

5. Es ist nicht nachvollziehbar, was unter den in 5 4 des ÖEK«W0NI8U?S angeführten ‚Einrichtungen/Gebäuden“konkret zu

verstehen ist. Bei den beispielhaft angeführten„Kränen" handelt es sich oftensichiiich nicht um Gebäude. Die geiäligieFestiegung

bedarfjedenfallszumindest weiterführender Erläuterungen.

Seite2

Behendiung:
im Sinne der Gieichbehendiung mit den anderen gewerblich genutzten Flächen wird für den
Bereich keine Einschränkung der Höhenentwicklung festgelegt. im Allgemeinen Räumlichen
Leitbild für die lndustrie= und Gewerbeflächen im gesamten Gemeindegebiet wer festgelegt
worden, dass nur für Deutsch Geritz Süd aufgrund des Straßen—‚ Orte» und Lendechaftsbildes
maximale Höhenentwickiungen festgelegt werden (Siehe AnhörungefellNr. 98 in der 4. Anhörung).
Es ist demnach für den Baulendbeetenci Weixelbaum©st (Fläche unmittelbar nördlich der 869)
keine Einschränkung gegeben. Eine Beschränkung der Höhenentwicklungder Erweiterungsfläche
nach Norden, sozusagen in zweiter Reihe, abgedeckt durch die Bebauung en der 869 ist in der

Gesamtbetrechtung dee Räumlichen Leitbildee nicht begründber, da dieser Bereich keine
besondere Sensibilität im Hinblick auf des Straßen», Orte und Lendschaftebild aufweist.
Damit entfalien die hinterfragten Ausdrücke.

Der Versagungsandrohung wird daher in diesem Punktstattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

VereegungeandrohungPkt 63

6. Es wird dringend nahegelegt, die Festlegungdes Grades der Bodenversiegeiungin 5 4 des ggst. ÖEK-Wortiaui‘sdahingehend

zu präzisieren, eis dass diese Festlegung„bezogenauf den jeweiligen Bauplatz"zu verstehenist.

Behandlung:
Die Festiegung des Grades der Bodenversiegeiung wird durch die Festlegung eines
Grünflächenfektorsersetzt (Anpassung an die RLB der übrigen Gewerbeflächen)

Der Versagungsandrohung wird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Versegungeandrohung Pkt 7:

7. Die Regelung hinsichtlich „Grünreumgesteitung“ in g 4 des ÖEK—Wortiauis ist dahingehend zu präzisieren, dass „pro

angefangenen 5 PKW-Absteiipiätzen‘ ein Baum zu p�anzen ist. in den Eriäuterungen soiiie zum besseren Verständnis der

Woriiauibestimmung ein Beispiel zur Berechnung der erforderiichen Bep�anzungsmeßnahmen aufgenommen werden.

Behandlung:
Es erfolgt die angeführte Ergänzung im Wortlaut und entsprechender Berechnungsbeispiele in der

Erläuterung.
Der Versagungsandrohungwird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen.
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Versequnqsandrohunq Pkt 8:

8. In 5 3 des ggst. FWP-Worttauis ist jedenfalls der Beginn der festgelegten Bebauungsfrist entsprechend Iestzutegen

(„Rechtskraft derggst. Änderung des Ftächenwia‘mungsptanes").

Behandlung:
Zum Zeitpunkt des Beschlusses der vorgezogenen Änderungen waren die Grundstücke noch nicht
im Eigentum des künftigen investors. Der Abschiuse eines Optiensvertrages wäre daher

kompliziert gewesen und wurde daher eine Befristung als Mobilisierungsmaßnahme festgelegt.
Zwischenzeitlich sind die Flächen im Eigentum der Firma, welche sich hier ansiedein will und wird
mit dem neuen Eigentümer ein Optionsvertreg abgeschlossen. Die Mobilisierung ist damit

sichergestellt und erfolgt keine Festlegung einer Befristung.
Der Versagungsandrohungwird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenomen

Versequnqsandrohunq Pkt 9:

9. Es wird hinterfragt, ob die in 5 2 des FWP—Worttauts sowie in der Ptendarstettung angeführte Nummerierung des ggst.

Autschtießungsgebietes „ti{t)‘ der Ptenzeichenvemrdnung 2016 entspricht. Es tstjedentatts eine fortlaufendeNummerierungder

Aufschtießungsgebietevorzunehmen.

Behendiung:
Es erfolgt eine fortlaufende Nummerierung der Aufschiießungsgebiete.

Der Versagungsandrehungwird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Vereagungeandrohung Pkt 10:

10. in 5 2 des FWP—Wortieuts ist die angeführte Absetznummeriemng („(ii) mangets weiterer Absätze obsotei und wäre daher

ersetztos zu streichen.

Behandlung:
Die Absetznummerierung wird gelöscht.

Der Versagungsandrohungwird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. Di David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Versagungsandrohung Pkt 11:

11. Es ist festzuhai'ten, dass sowohl die SOLL-Darstettung des ÖEK als auch jene des FWP ottensichtiich geplanteFestlegungen
der derzeit noch nicht abgeschlossenenRevision 1.00 enthält. Da diese Festlegungen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch

nicht in Rechtskraft erwachsen sind. können diese aus raumordnungsrechtticher sowie «fachlicher Sicht im ggst.

Reahtsptan jedenfalls nicht dargesteitt werden. Der Hinweis, wonach sich die „Änderungnur auf die btau—sitichtiert umgrenzte

Fläche bezieht”. ist nicht ausreichend. Die Piandarsteitungensind dahingehendjedeni‘attszu überarbeiten.

Behandiung:
Die Ist—Soii—Darstellungen waren aufgrund der alten Piangrundiage (alte Planzeichenverordnung)
auf die neuen Revisionsunteriagen aufgesetzt werden Es erfolgt die Richtigsteilung der let—Soil—

Darstellungen, sodass nur die gegenständiicheÄnderung als Veränderung dargestelit wird.
Der Versagungsandrohungwird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
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Versaqunqsendrohunq Pkt 12:

12. Mit Venueis auf die Steitungnahme der Abt. 16, Verkehr und Lendesitocitbeu vom 23.02.2024, GZ: ABTiB—78529/2024—3, zu

Einwendungsbehandiung der Gemeinde ist aus raumordnungslachiicher Sicht eine Konkretisierung des

Ain‘schtießungserfordernisses der„äußeren verkehrstechnisshen Erschließung"gemäß ziiiertemSchreiben erfarderiich.

Behandlung:
Das Aufeehiießungserfordemis der äußeren verkehretechniechen Erschiießung wird in der

Erläuterung entsprechend kenkretisiert.
Der Versagungsandrehungwird daher in diesem Punktstattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

2) Abteilung 16, Verkehr und Landeshechbau, Mag. Gabriele Matrhofer-Resch,
Graz, 23.02.2024, GZ ABT1B-78529t2024-3:

Erwlderung auf die Einwendungsbehandiung zur Revision ÖEK 1.00 und FWP
1.00 (GZ 381262120223)

Zur geplanten Änderung der Reumordnungsptäne teilt die Abteilung 16, Verkehr und Landeshochbeu in Abstimmung mit der

Beubezirksteitung Südostsieiennedrdas Folgendemit:

Dasgegenständtiche Verfahrenbeziehtsich anscheinendauf eine aus dem laufendenRevisionsverfahrenhereusgeiösieÄnderung

der Raumordnungsptäne in der KG Weixeibaum. Die betreffendenFlächen wurden im Revisionsvertehreneis Sondemutzungim

Seite 4

Freitend/Bodenentnehmeiiäche (Suchgrundstück Nr. 207, KG Weixetbaum), Autschtießungs—gebiei‘ ti (Suchgrundstücke Nr. 201,

KG Weixetbaum) undAufschtießungsgebietGG (Suchgrundsiück Nr. 494, KG Weixetbaum) ausgewiesen.

Der Abteilung 16 wurden zu dieser anscheinend aus der Revision hereusgeiöstenÄnderung keine gesonderten Untertagen

übermittelt, aus denen hervorgeht, was nun tatsächlich Gegenstandder Änderungist und mit weicherBegründung diese Änderung

in einem gesondertenVerfahren vorgezogen wird. inwieweitdas Verfahren ÖEK 0.08, FWP 027 Puntigem Weixeibaum—Osi‘ daher

überhaupt den vedahrensrechttichenVorgaben des SIROG entspricht, wirdseitensderAutsichtsbehördezu beurteiten sein.

Was die Änderungsflächen betn'fi't, so wurde bereits in den vorangegangenen Stellungnahmen festgehatten, dass neue

Pdvetzutehrtenvon der 869 aufgrundder Hochrengigkeitder Landesstraßenicht genehmigtwerden. Es wird die Neutestiegungdes

Gewerbegebieiessüdlich der 869 daher gmndsätztr'ch beeinsprucht.de mangels Vodege des geforderten Verkehrs—konzeptes nicht

erkennbarist, wie dieses Gebietkünftig angebunden werden seit.

Es wird in diesem Zusammenhangdarauf hingewiesen, dass sich aus einer etlentetis bestehendeniendnidschaftiichenZufahrt kein

Anspruchauf die GenehmigungeinergewerbiichenZufahrtableiten tässt.
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Darüber hinaus sind für des nördlich der 869 liegende Aufsctztietiungsgebiei ti jedentatts die Autschtteßungsbedingungen

dahingehend zu präzisieren, dass das geforderte Verkehrskonzept Initt. Leistungstähigkeitsnachweisvorzuiegen ist und dabei auch

die Sondemutzung, die ndrdtici1 des ASG ii tiegt, hinsichtb'chihrer verkehritchenAuswirkungen zu berücksichtigenist.

Anhörung zum Auflegeentwurf

Behandlung:
Festgehalten wird, dass sich das gegenständlicheÄndemngeverfehren nur auf die Grundstücke
Nr. 201(T), 202, 203 und 204(T) der KG Weixeibeum bezieht. Die Änderung betrifft weder die

Seite 5

Sondernutzung auf GN 207 der KG Weixelbaum, da hier eine rechtskräftige Scndernutzung
vorhanden ist, noch die Fläche südlich der 869 (GN 494(T), KG Weixelbaum).

Es erfolgt daher in einem 2. Beschiuss die geforderte Konkretisierung des

Aufschließungserfordernisses der äußeren verkehrstechnischen Erschließung in der Erläuterung.
Dieser Punkt wurde in der M5ngeimitteilung/Versagungsandrohung der Abt. 13 ebenfalis

gefordert und wird diesem Punkt daher im Rahmen der Behebung der angeführten Mängel

stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
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c) Beschluss der Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 0.08, Puntigam — Weixelbaum
— Ost, KG Weixeibaum.

Vom Bürgermeister Di David Tischler wird die Änderung Örtiiches Entwicklungskonzeptes 0.08 —

Puntigam —— Weixelbaum Ost, KG Weixelbaum —weiche von Frau Di Andrea Jeindi erstellt wurde
erläutert.

Antragsteliung Bgm. Di David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Nach eingehender Beratung im Gemeinderat, stellt Bgm. Di David Tischler den Antrag über den

Tagesordnungspunkt 5) — Beratung und Beschlussfassung der Änderung des Örtlichen
Entwicklungskonzeptes 0.08, Puntigam — Weixelbaum - Ost, KG Weixeibaum 3) Beschluss über die
Wiederaufnahme des Verfahrens b) Behandlung der Versagungsandrohung und Einwendungen im
Rahmen der Anhörungen 0) Beschluss der Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes 0.08,
Puntigam — Weixelbaum — Ost, KG Weixelbaum, abzustimmen.

Abstimmungsergebnis zu a): Einstimmig angenommen
Abstimmungsergebnis zu b): Einstimmig angenommen
Abstimmungsergebnis zu c): Einstimmig angenommen

TO 6) Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des Fiächenwidmungsplanes 0.27,
Puntigam — Weixelbaum - Ost, KG Weixelbaum a) Beschiussüber die Wiederaufnahme des Verfahrens,
b) Behandlung der Versagungsandrohung und Einwendungen im Rahmen der Anhörungen

a) Beschluss über die Wiederaufnahme des Verfahrens — Änderung des Flächenwidmungspianes
0.27 Puntigam — Weixelbeum Ost, KG Weixeibaum

Nach eingehender Beratung und Diskussion stellt Bürgermeister DI David Tischler den Antrag über den

Tageserdnungspunkt 7 a) — Beratung und Beschlussfassung über die Wiederaufnahme des Verfahrens
OEK—Anderung 027 Puntigam — Weixeibaum — Ost, KG Weixeibaum.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

b) 8ehandlung der Versagungsandrohung und Einwendungen im Rahmen der Anhörungen —

Anderung des Flächenwidmungsplanes 0.27, Puntigam — Weixelbaum — Ost, KG Weixelbaum.

Betrifft: ÖEK-Änderung 0.08 und FWP-Änderung 0.27

Puntlgam - Weixeibaum-Ost, KG Weixeibaum
Stellungnahme zur Versagungeandmhung]Mängeibekanntgabe
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1) Mängelmltteliungl\iersagungsandrohung der Abt. 13, Bau- und Raumordnung,
Mag. Tarina Ecker, Graz, 08.05.2024, G2 ABT13-7887/2024-9

Zur vorgelegten ÖEK—Änderung VF 0.08 sowie der gleichzeitig vorgelegten Fiächenwidmungsplanänderung
VF 0.27 wird nach rechtlicher und fachiicherPrüfimg der Unteriagen miig_eieiit‚ dass der Genehmigung derzeit

nachfolgende Mängei entgegenstehen:

VersauunusandrohunaPkt 1:

1. Es ist iestzuheiten‚ dass hinsichttich des für den ggst. Änderungsbereich testgetegten räumtietten Leitbitdes augenscheinlich

keine Anhörung der Dienststeiten des Amtes der Stmk. Landesregierungerfoigt ist. Leni der voriiegenden Untertegen ist

tedigtich eine Anhörung (nach Beschlussfassung) der betroffenen Grundeigentümer edoigt. Es ist somit von einem

Verfehrensmangeiauszugehen.

Behandlung:
Es erfolgt eine Anhörung der Dienststellen des Amtes der Stmk. Landesregierung und wird der

Verfahrensmangei damit behoben.
Der Versagungsandrohung wird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Einstimmig angenommen

Versagungsandrohung Pkt 2:

2. Von der Abteilung 14, Ref. WessenvirtschaftiichePlanung wurde mit Schreiben vom 23.05.2023, GZ: ABTtd-384919i2022-14,

nachtotgendeSietiungnehmeabgegeben:

fläche Dift.—Nr. 440, WeixetbeumOst: EineHochwassergefährdungkann nicht ausgeschtnssenwerden. Die wessenvidscheittiehen

Voraussetzungenfür eine Bauiandtesttegungliegen mangels beurteiiungste'htgerUnteriegennicht ver und ist mitteis entsprechender

Untersuchungdas Ausmaß derHochwessergefährdungzu ennittetn."

Seite 1

Die Behendiungder ggst. Einwendung in den nunmehr vurtiegendenUnteriegenist jedenfallsnicht ausreich end, da den getätigien
Austührungen mengets Voriiegens einer Untersuchung der Ab�usssituetibn augenscheinch keinertei techtich fundierte

Grundiegenforscttungzugrunde iiegt. Die ergänztenRegelungen im räumtichen Leitbiid bzw. im FWP hinsichtlich der Edorderiichkeit

einer Hochwasseruni‘ersuchungsind nicht ausreich en d.

Mit Verweis auf 5 28 Abs. 2 SIROG 2010 wird festgehalten, dass ein Nachweis der grundsätzlichen Baulandeignung

jedenfalls bereits vor Ausweisung der jeweiligen Flächen zu erbringen ist und einen wesentlichen Bestandteil der

Grundlagenforschung darstellt.

Behandlung:
Die Grundlegenerhebung wurde mittlerweile durchgeführt und festgestellt, dass eine

Hochwessergefährdung vorliegt und mit ausreichend Retentionsraum eine Hochwasserfreistellung
möglich ist. Ein Wasserrechtiiches Einreichprojekt konnte allerdings noch nicht fertiggestellt
werden, aus welchem ersichtlich wäre, welche Fläche nun im Detail als Retentionsraum benötigt
wird. Als Zwischeniösung wird daher eine Ausweisung eis zeitlich folgende Nutzung durchgeführt.
Zur Dokumentation 11th eine Projektbeschreibung des Büros Lugitsch&Partner, Feldbach, vom
12.07.2024 bei.

Die zeitlich-folgende Nutzung (Industriegebiet) tritt nach erfolgter Hochwessetireisteiiung in Kraft.
Der Versagungsandrohung wird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
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Versegungsandrehung Pkt 3:

3. Aus reumordnungstechiieher Sicht ist das Gebiet beui'icher Entwicklung in jenen Bereichen, weiche direkt an die

tandwirischetitiche Vermngzone gemäß REPRO Südostateiemterit 2016 engrenzen, mit einer absoiuten siedtungspatitischen

EnhvickiungsgrenzeNr. 2 „Nutzungsbeschränkungen aufgrund übergeordneterPienungen und Sicherstettunganderer Ptenungen‘

ebzugrenzen.

Behandlung:
Die Begründung der absoluten siedlungspolitischen Entwicklungsgrenze wird auf Nr. 2 —

„Nutzungsbeschränkungen aufgrund übergeordneter Planungen und Sichersteilung anderer

Planungen" geändert.
Der Versagungsandrohung wird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. Di David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Verssgungsandrohung Pkt 4:

4. Die in 5 4 des ÖEK—Wortieuts angeführteFomtutierung „Geltungsbereich 1: Teil nördtich der 869" werden in Frage gestetlt. Aus

reumnrdnungstachiicherSicht ist im ggst. Paragraphen jedenfalls die Nummerierung des ggst. räumlichen Leitbildes {„L2r“)
anzufiihren.

Behandlung:
Die Räumiichen Leitbilder erhalten eine fortlaufende Nummerierung. Die gegenetändliche Fläche
wird in den Geltungsbereich für das allgemeine Räumliche Leitbild für Gewerbe und Industrie

miteinbezogen und wird dieses eis Nr. 1 geführt.
Der Versagungsandrohung wird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
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Versagungsandrohung Pkt 5:

5. Es ist nicht nachvollziehbar, was unter den in 5 4 des ÖEK—Worit‘auis angeführten £inrichtungen/Gebäuden" konkret zu

verstehen ist. Bei den beispieitieft angeführten„Kränen“ handett es sich ottensichtiich nicht am Gebäude. Die getätigte Fesltegung

bedarfjedenteilszumindest weiterführender Erläuterungen.

Seite 2

Behandlung:
im Sinne der Gleichbehandlung mit den anderen gewerblich genutzten Flächen wird für den
Bereich keine Einschränkung der Höhenentwickiung festgelegt. im Allgemeinen Räumlichen
Leitbild für die Industrie» und Gewerbeflächen im gesamten Gemeindegebiet wer festgelegt
worden, dass nur für Deutsch Goritz Süd aufgrund des Straßen—, Orts— und Lendsoheftsbildes
maximale Höhenentwickiungen festgelegt werden (Siehe AnhörungsfeilNr. 98 in der 4. Anhörung).
Es ist demnach für den Baulandbestand Weixelbeum—Ost (Fläche unmittelbar nördlich der 1369)
keine Einschränkung gegeben. Eine Beschränkung der Höhenentwickiung der Enueiterungsfiäche
nach Norden, sozusagen in zweiter Reihe, abgedeckt durch die Bebauung an der 869 ist in der

Gesamtbetrechtung dee Räumlichen Leitbildes nicht begründber, da dieser Bereich keine
besondere Sensibilität im Hinblick auf des Straßen—‚ Orte und Landschaftsbild aufweist.
Damit entfalten die hinterfragten Ausdrücke.

Der Versagungsandrohung wird daher in diesem Punktstattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Versagungsendrohung Pkt 6:

6. Es wird dringend nahegelegt, die Festlegungdes Grades der Bedenversiegetungin 5 4 des ggst. ÖEK-Worttauts dahingehend

zu präzisieren, sie dass diese Festlegung„bezogenauf den jeweiligenBeupietz"zu verstehenist.

Behandlung:
Die Festlegung des Grades der Bodenversiegeiung wird durch die Festlegung eines
Grünflächenfaktorsersth (Anpassung an die RLB der übrigen Gewerbeflächen)

Der Versagungsandrohung wird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angneommen.

Versagungsandrohung Pkt 7:

?. Die Regeiung hinsichttich „Gninreumgestettung“ in 5 4 des ÖEK—Wodiauts ist dahingehend zu präztsieren, dass „pro

engelengenen 5 PKW—Absteitptätzen‘ ein Baum zu p�anzen ist. in den Edäuterungen soiite zum besseren Verständnis der

Wortiautbestimrnungein Beispiei zur Berechnung der erterdedichen Bep�anzungsmaßnehmen aufgenommen werden.

Behandlung:
Es erfolgt die angeführte Ergänzung im Wortlaut und entsprechender Berechnungsbeispieie in der

Erläuterung.
Der Versagungsandrohungwird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
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Versaqunqsandrohunq Pkt 8:

8. in $ 3 des ggst. FWP—Wortieuts ist jedenfalls der Beginn der festgeiegden Bebauungsi'ristentsprechend festzulegen

(„Rechtskraft der ggst. Änderung des Ftächenwidmungspienes‘).
Behandlung:
Zum Zeitpunkt des Beschlusses der vorgezogenen Änderungen waren die Grundstücke noch nicht

im Eigentum des künftigen Investors. Der Abschiuse eines Optionsvertreges wäre daher

kompliziert gewesen und wurde daher eine Befristung eis Mobiiisierungsmeßnehme festgeiegt.
Zwischenzeitlich sind die Flächen im Eigentum der Firma, welche sich hier ensiedein will und wird
mit dem neuen Eigentümer ein Optionsvertreg abgeschlossen. Die Mehiiisierung ist damit

sichergestellt und erfolgt keine Festlegung einer Befristung.
Der Versagungsandrehungwird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. Di David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Versequnqsendrohunq Pkt 9:

9. Es wird hinterfragt, ob die in 5 2 des FWP—Woriiautssowie in der Pienderstetiung angeführte Nummerierung des 9951.

Aufschiießungsgebietes „iii 1)* der Ptenzeichenvererdnung 2016 entspricht. Es ist jedenfalls eine iorliaufende Nummerierungder

Aufschiießungsgebietevorzunehmen.

Behandlung:
Es erfolgt eine fortlaufende Nummerierung der Aufschiießungsgebiete.

Der Versagungsandrohungwird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag. Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Versegungsendrohung Pkt 10:

10. in 5 2 des FWP—Wortteuis ist die angeführte Absetznummerierung (‚( 1)';i mangeis weiterer Absätze obsuiet und wäre daher

ersatzlos zu streichen.

Behandlung:
Die Absatznummerierung wird gelöscht.

Der Versagungsandrehungwird daher in diesem Punkt stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Versegungsandrohung Pkt 11:

11. Es ist festzuhatten, dass sowohi die SOLL-Darsteiiung des ÖEK, eis auch jene des FWP offensichtlich geplante Festiegungen

der derzeit noch nicht abgeschlossenenRevision 1.00 enthält. Da diese Festlegungen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch

nieht in Rechtskraft erwachsen sind, können diese aus raumordnungsreehtticher sowie «fachlicher Sicht im ggst.

Rechtspianjedenfalls nicht dargesteiit werden. Der Hinweis, wonach sich die „Änderung nur auf die bieu—sirichiiertumgrenzte

Ftäche bezieht", ist nicht ausreichend. Die Piandarsteiiungensind dehingehendjedenfaitszu überarbeiten.

Behandlung:
Die ist—Soii»Darsteiiungenwaren aufgrund der alten Piengrundiege (alte Planzeichenverordnung)
auf die neuen Revisionsunterlagen aufgesetzt werden. Es erfolgt die Richtigsteilung der lstuSoli—

Darstellungen, sodass nur die gegenständiicheÄnderung eis Veränderung dsrgestelitwird.
Der Versagungsandrahungwird daher in diesem Punkt 5tattgegeben.

Antrag Bgm Di David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
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Versaqunqsendrohunq Pkt 12:

12 Mit Verweis auf die Steiiungnahme der Abt. 16, Verkehr und Lendeshechbeu vom 23.02.2024. 62: AB?'1ß—7852912024-3, zu

Einwendungsbehandtung der Gemeinde ist aus reumordnungsr'echttcher Sicht eine Konkretisierung des

Aufschtießungseri'ordemisses der „äußeren verkehrstechnisehen Erschließung“gemäß zitiertem Schreiben erforderlich.

Behendiung:
Des. Aufsehiießungserfordernis der äußeren verkehrstechnischen Erschließung wird in der

Erläuterung entsprechend konkretisiert.
Der Versagungsandrohungwird daher in diesem Punktstattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

2) Abteilung 16, Verkehr und Landeshochbau, Mag. Gabriele Mairhofer-Resch,
Graz, 23.02.2024, GZ ABT1S—78529/2024-3:

Erwlderung auf die Elnwendungsbehandiung zur Revision ÖEK1.00 und FWP
1.00 (GZ 381262I2022-3)

Zur geptenten Änderung der Raumordnungsptäne teilt die Abteilung 16, Vedtehr und Landeshochbeu in Abstimmung mit der

Beubeziritsteitung Südoststeiemraric das Folgendemit:

Das gegenständtiche Verfahrenbezieht sich anscheinendauf eine aus dem laufendenRevisionsvertatrrenhereusgetösteÄnderung

der Raumordnungspiäne in der KG Weixeibeum. Die betreffendenFlächen wurden im Revisionsvertehreneis Sondernutzungim

Seite 4

Freiinndfßodenentnehmettäche (SuchgrundsiticttNr. 207, KG Weixetbeum), Aufschtießungs-gebiet11 (SuchgnrndsttictreNr. 201,

KG Weixetbeum) undAutachtießungsgebietGG (Suchgrundstück Nr. 494, KG Weixeibeum) ausgewiesen.

Der Abteiiung 16 wurden zu dieser anscheinend aus der Revisinn herausgetösten Änderung keine gesonderten Untedegen

übermittelt, aus denen hervorgeht, was nun tatsächiich Gegenstandder Änderungist und mit weicherBegründung diese Änderung

in einem gesonderten Verfahren vergezogenwird. inwieweitdas Verfahren ÖEK 0.08, FWP 0.27 Puntigern Weixeibeum—Ost daher

überhaupt den vertahrensrechtiichenVorgaben des StROG entspricht,wird seitensderAu/sichtsbehördezu beurtetten sein.

Was die Änderungsiiächen betn‘fft, so wurde bereits in den vorangegangenen Steitungnahmen iestgehetten. dass neue

Privetzufahrtenvon der 869 eutgmnd der Hochrangigkeitder Landesstraßenicht genehmigtwerden. Es wird die Neutesttegungdes

Gewerbegebietessüdlich der 869 daher grundsätztich beeinspructzt, de mengets Vortege des geforderten Verkehrs—itonzeptes nicht

erkennbarist, wie dieses Gebietkünftig angebundenwerden seit.

Es wird in diesem Zusammenhangdaraufhingewiesen, dass sich aus einer attentatts bestehendentanduidschetttichenZufahrtkein

Anspruchauf die Genehmigungeiner gewerbiichenZufahrtebteiten tässi.
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Darüber hinaus sind für des nördiich der 869 liegende Autschiießungsgebiet 11 jedenieiis die Autsehiießungsbedingungen

dahingehend zu präzisieren, dass das geforderte Verkehrskenzept itiid. Leistungstähigkeitsnechweisverzuiegen ist und dabei auch

die Sondemutzung, die nördtieh desA36 11 liegt, hinsichtlich ihrer verkehriichen Auswirkungen zu berücksichtigenist.

Anhör 1g zum Auftageentxuurf

Behandlung:
Festgeheiten wird, dass sich des gegenständliche Änderungsveriehren nur auf die Grundstücke
Nr. 201(T)‚ 202, 203 und 204(T) der KG Weixeibeurn bezieht. Die Änderung betrifft weder die

Seite 5

Sondernutzung auf GN 207 der KG Weixelbeum, da hier eine rechtskräftige Sendernutzung
vorhanden ist, noch die Fläche südlich der 869 (GN 494(T)‚ KG Weixelbeum).

Es erfolgt daher in einem 2. Beschluss die geforderte Konkretisierung des

Aufschließungserferdernisses der äußeren verkehrstechnischen Erschließung in der Eriäuterung.
Dieser Punkt wurde in der Mängeimitteiiung/Versagungsandrohung der Abt. 13 ebenfalls

geferdert und wird diesem Punkt daher im Rahmen der Behebung der angeführten Mängel

stattgegeben.

Antrag Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
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0) Beschluss der Änderung des Flähenwidmungsplanes 0.27, Puntigam — Weixeibeum — Ost, KG
Weixeibaum.

Vom Bürgermeister Di David Tischler wird die Änderung des Flächenwidmungsplanes 0.27 —Puntigam
— Weixelbaum Ost, KG Weixelbaum —weiche von Frau D1Andrea Jeindi erstellt wurde, erläutert.

Antragstellung Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Nach eingehender Beratung im Gemeinderat, stelit Bgm. DI David Tischler den Antrag über den

Tagesordnungspunkt 6) —Beratung und Beschlussfassung über die Änderung des
Flächenwidmungsplanes 0.27, Puntigam — Weixelbaum — Ost, KG Weixeibaum 3) Beschluss über die
Wiederaufnahme des Verfahrens, b) Behandlung der Versagungsandrohung und Einwendungen im
Rahmen der Anhörungen, abzustimmen.

Abstimmungsergebnis zu a): Einstimmig angenommen
Abstimmungsergebnis zu b): Einstimmig angenommen
Abstimmungsergebnis zu c): Einstimmig angenommen

TO 7) Beratung und Beschlussfassung über die vorliegenden Einwendungen und Stellungnahmen in

gesammelter Form (EN BLOG) — Beschluss des Ortlichen Entwicklungskonzeptes 1.00 und des
Fiächenwidmungsplanes 1.00

Der Bürgermeister DI David Tischler führt aus, dass während der Au�age eine sehr große Zahi an

Einwendungen eingeiangt war. Aufgrund der Einwendungen musste eine weitere Auflage bezüglich der
Umweiterheblichkeitsprüfungen und Änderungen gegenüber der Auflage durchgeführt werden und
mussten darüber die Betroffenen und die Abt.13 angehört werden. Dadurch kam es zu weiteren
Einwendungen. Insgesamt wurden 103 Anhörungen abgewickelt.

Die Behandlung sämtlicher Einwendungspunkte durch Veriesen im Rahmen einer Gemeinderatssitzung
würde aufgrund des Umfanges mehrere Sitzungstermine in Anspruch nehmen.
Es wurde daher am 29.08.2024 eine Vorabinformation — Arbeitssitzung für die Gemeinderäte
durchgeführt, wo die wesentlichen Einwendungspunkte von der Raumplanerin Di Andrea Jeindi
erläutertwurden.
Mit der Einladung zur Gemeinderatssitzung wurden die eingebrachten Einwendungen und ein

Vorschlag für deren Behandlung, verfasst von DI Andrea Jeindi, mit Datum vom 12.10.2024 per Mail an
alle Gemeinderäte versendet.
Es ist daher möglich, über die vorliegenden Einwendungen EN BLOG abzustimmen. Über jene
Einwendungen, wo Gemeinderäte befangen sind, muss eine separate Abstimmung erfolgen.

Es wird über diese Möglichkeit der Abstimmung beraten.

Der Bürgermeister DI David Tischler stellt daher den Antrag, über den Tagesordnungspunt 7 — Beratung
und Beschlussfassung über die Behandlung sämtlicher Einwendungen und Steiiungnehmen in

gesammelter Form, ausgenommen jene, wo eine Befangenheit durch einen Gemeinderat besteht, EN
BLOG — Beschiuss des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 1.00 und des Flächenwidmungspianes 1.00,
abzustimmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

TO 8) Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der Auflage und Anhörungen
eingebrachten Einwendungen und Stellungnahmen um Ortlichen Entwicklungskonzept 1.00 und

Flächenwidmungspian 1.00.

Bgm. DI David Tischler teilt dem Gemeinderat mit, dass sämtliche Unterlagen per EMail an den
Gemeinderat vorab übermitteltwurden. Sämtliche Unterlagen, betreffend Beschlussfassiassung zum
Örtlichen Entwicklungskonzeptes 1.00 und des Fiächenwidmungsplanes liegen im Gemeindeamt,
Abteilung Raumordnung auf und bilden einen integrierten Bestandteil dieser Niederschrift.
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Zu folgenden Verfahrensschritten liegen Einwendungen vor:

Einwendungen zur Au�age
Einwendungen zu den ergänzenden Umwelterheblichkeitsprüfungen
Einwendungen zu den Anhörungsfäilen Nr. 1—103, durchgeführt in mehreren eufeinanderfoigenden
Fristen (Anhörung Nr. 1—5)
Es liegen Einwendungen unterschiedlicher Dienststellen des Amtes der Stmk. Landesregierung,
weiterer öffentlicher Stellen und private Einwendungen vor.

Von Frau DI Andrea Jeindi wurdenVorschläge zur Behandlung dieser Einwendungen erarbeitet, welche
den Gemeinderäten mit der Einladungskurrendezur gegenständlichen Gemeinderatssitzung übermittelt
wurden.
Es handelte sich dabei um 7 Dokumente zur Behandlung der eingeiangten Einwendungen, jeweils mit
Datum vom 12.10.2024.
Aufgrund der zuletzt in Weixelbaum durchgeführten Änderungen und Anhörungen musste seitens der
Reumpianerin noch die Darstellung in den Differenzplänen und die Erforderlichkeit der
Umweiterheblichkeitsprüfung geklärt werden. Die an die Gemeinderäte übermittelten Unterlagen
müssen daher in folgenden Punkten angepasst werden:
Beilage A: Vergleich der Einwendungsbehandlungen der Aussendung an die Gemeinderäte mit Datum
vom 12.10.2024 zu den Dokumenten vom 21 .10.2024.
Zur ergänzenden Anhörung unter Punkt Nr. 103 wurden keine Einwendungen eingebracht.

Für den Beschluss liegen daher folgende Dokumente vor:

Beilage 8: Behandlung der Einwendungen zur Au�age des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 1.00 und
des Fiächenwidmungsplanes 1.00, erstellt von DI Andrea Jeindi, mit Datum vom 21.10.2024
(geringfügig überarbeitet gegenüber den Unterlagen vom 12.10.2024)
Beilage C: Behandlung der Einwendungen zur Au�age der ergänzenden
Umwelterheblichkeitsprüfungen,erstellt von D] Andrea Jeindi, mit Datum vom 21.10.2024 (geringfügig
überarbeitet gegenüber den Unterlagen vom 12.10.2024)
Beilage D: Behandlung der Einwendungen zur 1. Anhörung (Anhörungsfälie Nr. 1—59) erstellt von Di
Andrea Jeindi, mit Datum vom 21 .10.2024 (unverändert gegenüber den Unterlagen vom 12.10.2024)
Beilage E: Behandlung der Einwendungen zur 2. Anhörung (AnhörungsfäiieNr. 60-86) erstellt von DI
Andrea Jeindi, mit Datum vom 21.10.2024 (geringfügig überarbeitet gegenüber den Unteriegen vom
12.10.2024)
Beilage F: Behandlung der Einwendungen zur 3. Anhörung (AnhörungsfälieNr. 87—96) erstellt von Di
Andrea Jeindi, mit Datum vom 21 .10.2024 (unverändert gegenüber den Unterlagen vom 12.10.2024)
Beilage G: Behandlung der Einwendungen zur 4. Anhörung (AnhörungsfälieNr. 97+98) erstellt von Di
Andrea Jeindi, mit Datum vom 21 .10.2024 (unverändert gegenüber den Unterlagen vom 12.10.2024)
Beilage H: Behandlung der Einwendungen zur 5. Anhörung (AnhörungsfälieNr. 99—103) erstellt von DI
Andrea Jeindi, mit Datum vom 21 .10.2024 (unverändert gegenüber den Unterlagen vom 12.10.2024)

Der Bürgermeister fordert die Gemeinderäte auf, eine allfällige Befangenheit zu einem der vorliegenden
Fälle bekanntzugeben.
Als befangen erklären sich:

Herr GK Schuster in den Fällen:
Einwendungspunkt Nr. 1.25+1.27+3.3 im Rahmen der Au�age
(Anhörungsfali Nr. 3)
Einwendungspunkt Nr. 14 im Rahmen 1. Anhörung
(AnhörungspunktNr. 84)
Herr Schuster verlässt den Sitzungssaai.
in der Auflage war seitens der Abt.13 und Abt. 15 gegen die große Zahl der relativen
Entwicklungsgrenzen Einwand erhoben worden. Dem wollte man mit der im Anhörungsfali Nr. 3

beabsichtigen absoluten EWG entgegenkommen. Dazu wurde von Familie Schuster eine Einwendung
(Nr. 14) eingebracht. Es erfolgte daher eineAbänderung im Sinne von Familie Schuster, welche in etwa
dem derzeitigen Rechtsbestand entspricht. Zur neuerlichen Anhörung Nr. 84 wurden keine
Einwendungen eingebracht.
Herr BGM verliest die Einwendungspunkte? stellt den Antrag die angeführten Einwendungspunkte wie
in der von DI Andrea Jeindi mit Fassung 21 .10.2024 vorgeschlagenen Form zu beschließen.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Behandlung der Einwendungspunkte Nr. 1.25+.1.27+3.3
und EW—Punkt Nr. 14 im Rahmen der 1. Anhörung wie in der von DI Andrea Jeindi mit Datum vom
21 .10.2024 vorgeschlagenen Form.
Herr Schuster wird wieder in den Sitzungssaal geholt.
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Herr GR Altenburger
Einwendungspunkte Nr. 1.6+1.43+1.78+1.132 im Rahmen der Au�age
(AnhörungspunktNr. 59)
Herr Altenburger verlässt den Sitzungssaal.
Die Abt. 13 stellt im Rahmen der Auflage die Ausweisung ohne Baulandanschluss (EW—Punkte Nr.

1.43+1.132) in Frage und stelle der Bereich keinen Teil des Siediungsschwerpunktes (EW—Punkte Nr.

1.6+1.78) Ratschendorf dar. Dieser Ortsteil wird daher im Anhörungspunkt Nr.59 aus dem
Siedlungsschwerpunkt Ratschendorf ausgegrenzt. Dazu wurden keine Einwendungen eingebracht.
Herr BGM verliest die Einwendungspunkte? und stellt den Antrag die angeführten Einwendungspunkte
wie in der von DI Andrea Jeindi mit Fassung 21.10.2024 vorgeschiagenen Form zu beschließen.
Der Gemeinderat beschließt mit einstimmig die Behandlung der Einwendungspunkte Nr.
1.6+1.43+1+78+1.132 wie in der von Di Andrea Jeindi mit Datum vom 21.10.2024 vorgeschlagenen
Form.
Herr Altenburger wird wieder in den Sitzungssaal geholt.

Der BGM Di David Tischler stellt gem. 5 24 Abs. 6 und 1538 Abs.6, StROG 2010 i.d.g.F. den Antrag über
alle übrigen eingeiangten Einwendungen im Rahmen der Auflage, der Au�age der
Umwelterhebiichkeitsprüfungenund den durchgeführten Anhörverfahren,wie in den Beilagen 8 bis H

vorgeschlagen, EN BLOG abzustimmen.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Einwendungen wie in den Beilagen 8 bis H vorgeschlagen
zu behandeln.
Die Beilagen 8 bis H stellen einen integrierenden Bestandteil dieser Sitzung dar.

Antrag durch Bgm. Di David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

TO 9) Beratung und Beschlussfassung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 1.00 der Gemeinde
Deutsch Goritz.

Bgm DI David Tischler erläutert den bisherigen Verfahrensablauf und die wesentlich geänderten Punkte
gegenüber den rechtskräftigenÖrtlichen Entwicklungskonzepten der Aitgemeinden.
Das Örtliche Entwicklungskonzept und der Entwicklungspian 1.00 wurden den Gemeinderäten in der
|nformationsveranstaitung — Arbeitssitzung am 29.08.2024 durch Frau DI Andrea Jeindi erläutert und mit
der Einladungskurrende zur gegenständiichen Gemeinderatssitzung übermittelt.
Es wird darauf hingewiesen, dass gegenüber den mit Datum vom 12.10.2024 ausgesendeten
Unterlagen geringfügige Korrekturen in der Erläuterung vorgenommen wurden und daher nun die
Fassung vom 21.10.2024 zur Beschlussfassung vorliegt. Die Änderungen sind in der Beilage A
ersichtlich.

Das Örtliche Entwicklungskonzept 1.00 mit der Piannummer 167/8/DG—2019—19 besteht aus
Wortlaut und Erläuterung (Beilage [) sowie dem
Entwicklungsplan 1.00 im M 1/10.000 mit der Plannummer 167/8/DG—2019—19 (Beilage J), erstellt von
D1Andrea Jeindi mit Datum vom 21 .10.2024

Der Gemeinderat diskutiert kurz den inhalt des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 1.00

89m. Di David Tischler bringt gem. 5 24, Abs. 6, StROG 2010 i.d.g.F. den Antrag auf Beschluss des
Ortiichen Entwicklungskonzeptes Nr.1.00 gemäß den Beilagen i+J.
Der Gemeinderat beschließt mit einstimmig das Örtliche Entwicklungspian 1.00 gemäß den Beilagen
I+J.
Die Beilagen | und J stellen einen integrierenden Bestandteil dieser Sitzung dar.

Antrag durch Bgm. DI David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
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TO 10) Beratung und Beschlussfassung über den Flächenwidmungsplan 1.00 der Gemeinde Deutsch
Goritz.

Bgm. Di David Tischler erläutert den bisherigenVerfahrensabiauf und die wesentlich geänderten Punkte
gegenüber den rechtskräftigen Flächenwidmungsplänen der Aitgemeinden.
Der Flächenwidmungspian 1.00 wurde den Gemeinderäten in der lnformationsveranstaitung —

Arbeitssitzung am 29.08.2024 durch Frau DI Andrea Jeindi erläutert und mit der Einiadungskurrende
zur gegenständliohen Gemeinderatssitzung übermittelt.

Der Fiächenwidmungspian 1.00 mit der Plannummer 169/10/DG—2019—19besteht aus
Wortlaut und Erläuterung (Beilage K),
Flächenwidmungspian im M 1/5.000, Plannummer169/10/DG—2019—19 (Beilage L),
Bebauungspianzonierungsplan im M 1/10.000, Plannummer172/13/DG—2019—19 (Beiiage M) und
Festlegungspiäne zu den Auffüllungsgebietenin unterschiedlichenMaßstäben (Beilage N1 bis NB), alle
Unterlagen erstellt von Di Andrea Jeindi mit Datum vom 21.10.2024 (unverändert gegenüber den
ausgesendeten Unterlagen vom 12.10.2024).

Der Gemeinderat diskutiert kurz den inhalt des Fiächenwidmungsplanes 1.00.

Der BGM bringt gem. 5 38, Abs. 6, StROG 2010 i.d.g.F. den Antrag auf Beschluss des
Flächenwidmungspianes Nr.1.00 gemäß den Beilagen K bis N.
Der Gemeinderat beschiießt mit einstimmig den Flächenwidmungsplan 1.00 gemäß den Beilagen K bis
N.
Die Beilagen K bis N stellen einen integrierenden Bestandteil dieser Sitzung der.

Antrag durch Bgm. Di David Tischler

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

TO 11) Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung der Zustandserhebung der Kanalisation
im Gemeindegebiet der Gemeinde Deutsch Gorit in den Ortsteilen Oberspitz, Haselbach, Saisach und
Weixeibaum.

Bürgermeister Di David Tischler teilt mit, dass ein Teiibereich betreffend Zustandserhebung
Kanalisation bereits abgeschlossen wurde. Laut Vorgabe des Landes Steiermark muss die

Digitalisierung seitens der Gemeinden voraussichtlich bis zu Jahr 2026 abgeschlossen werden, um
weitere Förderungen zu erhalten.
Die Ausschreibungsunteriagen wurden vom ingenieurbüro Innogeo Ingenieurbüro GmbH, 8423 St. Veit
am Vogau vorbereitet.

Bürgermeister DI David Tischler berichtet, dass betreffend Zustandserhebung der Kanalisation im

Gemeindegebiet der Gemeinde Deutsch Goritz in den Ortsteilen Oberspitz, Haselbach, Salsach und
Weixeibaum Angebote eingeholt wurden.

'

Es liegen 3 Angebot vor.

Saubermacher, Wiidon, Angebot vom 16.09.2024 € 70.680,00 inkl. MWSt

Strabag AG, St. Pölten, Angebot vom 01.10.2024 € 100.524,891nk1. MWSt

Kanalservice Schischek GmbH, Halbenrain
Angebot vom 01.10.2024 € 47.190,00 inkl. MWSt.

Die vorliegenden Angebote liegen als Beilage 8 bei und bilden einen integrierten Bestandteil dieser
Niederschrift.

Nach eingehender Beratung im Gemeinderat, stellt Bgm. DI David Tischler den Antrag über den

Tagesordnungspunkt 11— Beratung und Beschlussfassung über die Durchführung der
Zustandserhebung der Kanalisation im Gemeindegebiet der Gemeinde Deutsch Gorit in den Ortsteilen
Oberspitz, Haselbach, Saisach und Weixeibaum, an die Firma Kanaiservice Schisohek GmbH aus
Halbenrain mit einer Auftragssumme in der Höhe von € 47.190,00 inkl. MWSt. abzustimmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
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TO 12) Beratung und Beschlussfassung über die Fortführung der Klimaenergiemodeliregion Gnas — St.
Peter/Ottersbach — Deutsch Goritz.

Bgm. DI David Tischler teilt mit, dass am 01.10.2024 eine Besprechung mit allen Bürgermeistern aus
der Klimaenergiemodeliregion Gnas — St. Peter/Ottersbach und Deutsch Goritz stattgefunden hat.

Es wurde vereinbart, dass die Klimaenergiemodeliregion KEM — Gnas- St. Peter/Ottersbach —Deutsch
Goritz für die Jahre 2025 2027 weitergeführt werden soll. Der Eigenmitteianteil für die Gemeinde
Deutsch Goritz beträgt für 3 Jahre insgesamt € 11.901,00 (entspricht € 2,20 pro Einwohner). Die

Unterlagen betreffend Klimaenergiemodeliregion KEM —— Gnas — St/Peter/Ottersbach — Deutsch Goritz
werden als Beilage C beigelegt und bilden einen integrierten Bestandteil dieser Niederschrift.

Da es keine weiteren Fragen seitens des Gemeinderates mehr gibt, stellt GR Andreas Lackner den

Antrag über den Tagesordnungspunkt 12 Beratung und Beschlussfassung über die Fortführung der
Klimaenergiemodeliregion Gnas — St. Peter/Ottersbach - Deutsch Goritz. abzustimmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

TO 13) Beratung und Beschlussfassung über einen Grundstücksverkauf in der KG Deutsch Goritz.

Bürgermeister DI David Tischler teilt mit, dass eineGrundstückskaufanfrage betreffend derGrundstücke
114/6, 114/7 und 114/8, alle KG Deutsch Goritz mit einer Gesamtfläche von 5608 m2 vorliegt. Ebenso
für das Grundstück 1 mit einer Grundstücksfläche von 102 m2, KG Unterspitz. Diesbezügiich liegt ein
Entwurf des Optionsvertrages vor. Der Optionsvertrag wird veriesen und im Gemeinderat diskutiert. Der
Optionsvertrag liegt als Beiiage D beigelegt und bildet einen integrierten Bestandteil dieser
Niederschrift. ‘

Weitere Maßnahmenmüssen in einer weiteren Gemeinderatssitzung beschlossen werden.

Nach eingehender Beratung und Diskussion im Gemeinderat, stellt Bürgermeister DI David Tischler den

Antrag über den Tagesordnungspunkt 13 — Beratung und Beschlussfassung über a) den
Grundsatzbeschluss Grundstücksverkauf in der KG Deutsch Goritz und KG Unterspitz und b) mit vorab
aufsichtsbehördiicher Genehmigung des Optionsvertrages, abzustimmen.

Antrag a) Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen.

Antrag b) Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen.

TO 14) Beratung und Beschlussfassung über den Grundstücksverkauf in der KG Ratschendorf.

Bürgermeister Di David Tischler teilt mit, dass durch die Gemeinde Ratschendorf Orts— und infrastruktur
KG Teile der Grundstücke 2015 und 2016, beide KG Ratschendorf veräußert werden soil. Das neu
vermessene Grundstück 2016/2 hat eine Größe von 3562m2 Der Teilungsplan, welcher von
Vermessung Legat ersteiit wurde, GZ 24.328 vom 22.10.2024 liegt als Beilage E bei und bildet einen
integrierten Bestandteil dieser Niederschrift. Weitere Maßnahmen werden über die Ratschendorf KG

abgewickelt.

Nach eingehender Beratung und Diskussion im Gemeinderat, stellt Bgm. DI David Tischler den Antrag,
über den Tagesordnungspunkt 14 —- Beratung und Beschlussfassung über den Grundstücksverkauf des
neu vermessenen Grundstückes 2016/2, KG Ratschendorf, abzustimmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

TO 15) Beratung und Beschlussfassung gemäß 5 40 Abs. 5 Stmk. Gemeindeordnung 1967 idgF wird
der Antrag an die Steiermärkische Landesregierung gestellt, die Angelegenheiten der örtlichen
Baupoiizei betreffend gewerbliche Betriebsanlagen uaufdie zuständige Bezirk

Bgm DI David Tischler teilt mit, dass betreffend Bau—Übertragungsverordnung 2025, Neueriassung,
neuerlicher Beschluss im Gemeinderat ein Schreiben vom 13.09.2024 seitens der Abteilung 7, Land
Steiermark übermittelt wurde. Das Schreiben der Abteilung 7 vom 13.09.2024 wird veriesen und als

Beilage F beigelegt. Die Beilage F bildet einen integrierten Bestandteil dieser Niederschrift.

Da die Übertragung der Angelegenheiten der örtlichen Baupoiizei betreffend gewerbliche
Betriebsanlagen durch Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung jedoch nach 5 40 Abs. 5
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Gem0 nur über den Antrag des Gemeinderates erfolgen kann, ist — sofern dies vom do. Gemeinderat
gewünscht ist — ein neuerlicher Beschluss über einen Antrag nach

@
40 Abs. 5 GemO zufassen.

Nach eingehender Beratung im Gemeinderat, stellt Bürgermeister Di David Tischler den Antrag, über
den Tagesordnungspunkt 15 —— Beratung und Beschlussfassung gemäß 5 40 Abs. 5 Stmk.

Gemeindeordnung 1967 idgF wir der Antrag an die Steiermärkische Landesregierung gestellt, die
Angelegenheiten der örtlichen Baupoiizei betreffend gewerbiiche Betriebsanlagen auf die zuständige
Bezirkshauptmannschaft zu übertragen, abzustimmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen.

TO 16) Alifäiiiges

GR Rudolf Pock: Wann findet die nächste Bürgerversammiung It. Gemeindeordnung statt?
Bgm. DI David Tischler: Voraussichtlich Anfang 2025
GR Reinhard Schiein: Wie sieht es mit der Aufstellung des Geschwindigkeitsmessgerätes aus?
Bgm. DI David Tischler: Das Geschwindigkeitsmessgerät soll in Deutsch Goritz — Höhe Steinmetz Bund

aufgestellt werden.
GR Josef Altenburger: Wann wird der Container|m Gewerbegebiet Ratschendorf entfernt.
Bgm DI David Tischler: Es muss mit dem Besitzer betreffend Entfernung des Containers Kontakt
aufgenommen werden.
GR Andrea Gangl: Die Erde vom Graben putzen in Haselbach liegt auf einem Privatgrundstück— mit
der Bitte diese Erde zu entfernen.
GR Heinrich Rauch:Wann wird das Unfaiiauto in Hofstätten entfernt.
Bgm. Di David Tischler: Grundsätzlich wurde der Unfall von der Polizei in St. Peter/Ottersbach
aufgenommen. Die Entfernung diese Unfaiiautos liegt zur Bearbeitung bei der Bezirkshauptmannschait.

TO17) — Vertraulich — Beratung und Beschlussfassung über Personaiangelegenheiten — eigenes
Protokoll

Ende der Sitzung: 20:40 Uhr

Der
Vorsitzende:

(Bgm. DI David Tischler)
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(GR Andreas Lackner)
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